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Die laufenden Renten wer-
den von der 10. AHV-Revi-
sion vorerst nicht betroffen.
Nur bei der Neuberechnung
aufgrund von Änderungen
(zum Beispiel bei Tod eines

Ehegatten, Änderung des Zi-
vilstandes usw.) werden die
laufenden Renten ab 1997
nach neuem Recht berech-
net. Dies gilt auch für die Er-

Ziehungsgutschriften.
Eine generelle Unterstel-

lung der laufenden Renten
unter die 10. AHV-Revision
erfolgt vier Jahre nach In-
krafttreten der Gesetzes-

änderung, das heisst auf 2001

von Amtes wegen. Ihre Aus-

gleichskasse wird Sie zu gege-
bener Zeit direkt informieren.

Dr. fur. Rudo/f 7uor

Recht
Rechtlich und
menschlich gerecht?
Von meinem ersten Mann bin
icb ^escfn'eden und babe drei
Rinder. Mein zweiter Mann
starb vor einiger Zeit, /cb ver-
zicbtete auf das £rbe, erhielt
aber ein Legat (£rben waren
seine Rinder aus einer /ruberen
£he). leb möchte nun mein
Haus meinem verheirateten

Sohn zur Verfügung stellen:
zwei £«ke/ härmten dann den

grossen Garten voll gemessen.
Auch meine monatlichen Auf-
Wendungen wären dann kleiner.

Grundsätzlich sind alle ein-
verstanden. Wir stellten einen

Vertragsentwurf für £rbvorbe-

zug /ür Haus und Parzelle auf.
Als Gegenleistung verlange ich,
dass mein Sohn, der im Haus
wohnen wird, mir den Mietzins

/ür eine Wohnung bezahlt.
Schlussendlich einigten wir uns

/edoch auf einen kleineren Neu-

bau aufseiner zukün/tigen Par-

zelle, der mir und später ihm
und seiner Prau als Senioren-

wohnung zur Ver/ugung stünde.

Im Vertragsentwurf wurde vom
Fürsprecher des «erbvorbezie-
henden» Sohnes vorgesehen,

vom Übernahmepreis ein Nut-

zungs- und Wohnrecht zu kapi-
talisieren und abzuziehen. Bei

meinem Ableben müsste ein
kleinerer Betrag an die beiden

Geschwister ausbezahlt werden.

Mit dieser Lösung sind meine
beiden andern Rinder nicht ein-

verstanden, da sie sich benach-

teiligt /üh/en - was ich begreife.
Ich sehe aber meine Gedan-

kengänge als richtig an. Was ist
Juristisch und menschlich rieh-

tig? tch bin traurig und möchte
eine gerechte und glückliche Lö-

sung /Inden.

Die Antwort, was rechtlich
und vor allem menschlich

richtig ist, fällt nicht leicht.
Rein rechtlich kann alles als

richtig bezeichnet werden,
sofern Sie mit den Kindern ei-
ne Einigung erzielen können.
Was menschlich richtig ist,
ist letztlich Ansichtssache.

Ich will bei meinen Über-

legungen, die jedoch sämtli-
che denkbaren Varianten er-
fassen können, davon ausge-
hen, dass die Absicht besteht,
die grosse Liegenschaft als

Erbvorbezug an Ihren Sohn,
und nicht an seine Kinder, zu
übertragen. Sollten die Enkel

Eigentümer der grossen Lie-

genschaft werden, so gäbe es

weitere Komplikationen, z.B.
weil die Enkel zu Lebzeiten
des Vaters nach der gesetzli-
chen Regelung Sie nicht be-
erben würden.

Zur Zeit sind Sie Eigentü-
merin der Liegenschaft. Sie

können somit über die Lie-
genschaft frei verfügen, z.B.

durch Verkauf oder Sehen-

kung oder Vermietung. Wenn
Sie in eine andere Wohnung
oder in ein anderes Haus
umziehen, können Sie Ihre
Liegenschaft vermieten und
über den Nettoerlös der Miet-
einnahmen frei verfügen,
z.B. daraus die Miete der
neuen Wohnung bezahlen.

Übertragen Sie das Eigen-
tum an der grossen Liegen-
schaft an Ihren Sohn, so kön-
nen Sie sich die Nutzniessung

vorbehalten. Dann wäre zwar
Ihre freie Verfügungsmacht
eingeschränkt, beispielsweise
könnten Sie die Liegenschaft
nicht mehr verkaufen oder
die Hypothekarschuld er-
höhen. Sie könnten aber wei-
terhin, sofern Sie aus der Lie-

genschaft ausziehen, diese

vermieten, sei es an Dritte, sei

es an den Sohn. In einem sol-
chen Fall der Nutzniessung
und Vermietung der Liegen-
schaft wären Sie Wirtschaft-
lieh gleichgestellt, wie wenn
Sie Eigentümerin der Liegen-
schaft blieben und sie ver-
mieten sollten. In einem sol-
chen Falle schiene es mir
richtig zu sein, wenn bei der

Festlegung des Übertragungs-
wertes der Liegenschaft der
Wert der Nutzniessung in Ab-

zug gebracht wird.
Sie beabsichtigen jedoch,

die Liegenschaft an den Sohn
zu Eigentum zu übertragen
und in einen noch auf der

gleichen Parzelle zu erstellen-
den Neubau einzuziehen.
Daraus schliesse ich, dass Sie

vorerst, bis der Neubau er-
stellt ist, im bisherigen Haus
wohnen bleiben. Unter die-
sen Umständen und in
Berücksichtigung des Wun-
sches, alle Kinder gleichzu-
stellen, frage ich mich, ob
nicht die nachfolgend skiz-
zierte Regelung sinnvoll wä-
re:
• Sie bauen selber den Neu-

bau.
• Wenn der Neubau erstellt

ist, lassen Sie die - womög-
liehe - Abparzellierung der

grossen Liegenschaft vor-
nehmen, d.h. Sie bilden aus
der grossen Liegenschaft
zwei Parzellen, die eine mit
dem bisherigen Haus, die
andere mit dem Neubau.

• Sie übertragen die neue Par-

zelle mit dem bisherigen
Haus an den Sohn zwar un-
entgeltlich, jedoch bei Er-

mittlung des Verkehrswer-
tes. Den anderen Kindern
übertragen Sie gleichzeitig

Machen Sie das Beste aus jeder Lage.
Der Kettler Ergo hilft Ihnen dabei!
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andere Vermögenswerte im
gleichen Umfang.

• Damit wären alle Kinder
gleichgestellt. Ob jedoch ei-

ne solche Lösung finanzier-
bar ist, weiss ich aufgrund
Ihrer Angaben nicht. Gege-
benenfalls wäre zu prüfen,
ob Ihr Sohn das Grundstück
mit dem alten Haus teilwei-
se entgeltlich übernimmt,
damit die anderen Kinder
den entsprechenden Erb-

vorbezug gleichzeitig erhal-
ten können.

• Die neue Parzelle mit dem
Neubau würde dann im
Rahmen der Erbschaft vom
Sohn übernommen wer-
den, der dann wohl an die
Geschwister wiederum Aus-

gleichszahlungen leisten
müsste.
Wie gesagt, weiss ich

nicht, ob dieser Gedanke rea-
lisierbar ist. Jedenfalls scheint
mir, dass die Regelung, wo-
nach Sie die Liegenschaft an
den Sohn als Erbvorbezug
übertragen und dann Sie oder
er einen Neubau errichten,
recht kompliziert ist.
Grundsätzlich müssen Sie be-

denken, dass bei einem aus-

gleichungspflichtigen Erb-

vorbezug der vorbeziehende
Erbe im Erbfall die Ausglei-
chung aufgrund des dannzu-
maligen Wertes des erhalte-
nen Vermögens vornehmen
muss. Wenn das vorhandene
Vermögen jetzt schon zur
Ausgleichung der Ansprüche
der Geschwister nicht genü-
gen sollte, wird Ihr Sohn je-
denfalls spätestens im Zeit-
punkt des Erbanfalles die
Ausgleichung leisten müssen.

Im Rahmen unserer
schriftlichen Beratung ist es

nicht möglich, einen sol-
chen, doch recht schwierigen
Sachverhalt in allen Einzel-
heiten zu erörtern. Ich hoffe
aber, dass meine Ausführun-
gen Ihnen einige Anregun-
gen bringen können.

Unterstützungspflicht
von Angehörigen

Kürzlich erhielt zc/z von meinem

Bruder (82), mit dem ich Jahre-

laps/ keinen Kontakt datte, die

Nachricht, dass man idn und
seine Frau in ein Alters- und
Pflegeheim «verfrachtet» habe,
icd sol/e idnen helfen, wie-
der derauszukommen. Nacd/ör-
scduzz^en daden ersetzen, dass

beide deinade vollständig er-
diz'ndet sind und eine Kückkedr

aus Sicderdeits^ründen nicdt
medr mczgticd ist. Mir ist
Bekannt, dass mein Bruder
Fr. B00000.- Vermögen dat.
Kann man mied irgendwie zu
einer /znanzie/Zen Unterstüt-

zung deranzieden?

Geschwister sind unterstüt-
zungspflichtig, wenn sie sich
in günstigen Verhältnissen
befinden. Dies trifft zu, wenn
sie die Unterstützungsbeiträ-
ge ohne wesentliche Beein-

trächtigung einer wohlha-
benden Lebenshaltung auf-
bringen können. Ob diese

Voraussetzung erfüllt ist,
muss im Einzelfall geprüft
werden. Anspruch auf Unter-
Stützung hat, wer ohne die-
sen Beistand in Not geriete.
Der Unterstützungsberech-
tigte hat Anspruch auf das,

was zu seinem Lebensunter-
halt erforderlich ist wie Nah-

rung, Kleidung, Wohnung,
ärztliche Betreuung, aber
auch «Anstaltsbehandlung»,
sofern er die hiefür nötigen
Mittel nicht hat und sie we-
der durch Veräusserung von
Aktiven noch durch Arbeit zu
beschaffen vermag. Wem aus-
reichende Sozialversiche-
rungsleistungen zustehen,
kann nicht Unterstützung
verlangen.

Ihr Bruder dürfte zumin-
dest über die AHV als Ein-
kommen verfügen. Diese AI-
tersrente ist zur Deckung der
Heimkosten heranzuziehen.
Neben den Krankenkassenlei-

stungen kann er zudem Er-

gänzungsleistungen erhalten,
sofern und soweit er auf-

grund seiner finanziellen Ver-
hältnisse bezugsberechtigt
ist. Jedenfalls muss Ihr Bruder
sein Vermögen verbrauchen,
bevor er von Ihnen Unter-
Stützung fordert. Unter die-
sen Umständen denke ich,
dass Ihre Unterstützungs-
pflicht nicht zum Tragen
kommen sollte, selbst wenn
Sie in günstigen Verhältnis-
sen leben sollten.

Dr. Zar. Marco Bza,s$f

Medizin
Fingerkribbeln
Bei mz'r schla/ën m letzter Zeit
die Fz'rzger meiner Zzrzkerz Hand
öfters ein, spezie/Z der Fing/Inger
tznd der Mittelfinger. Meistens
erwaclze ich so am Morgen.
Mazzc/zmal aber spare ich auch
während des Tages ein Kribbeln
in diesen Findern.

Das vorwiegend nächtliche
Einschlafen der Finger mit
Kribbelgefühl, das häufig von
Schmerzen begleitet ist, lässt

an eine Nervenentzündung

Neuheit
leicht, modern -
das NEUSTE
aus dem Hause ETAC,
Schweden

oder Nerveneinklemmung
auf der Beugeseite des Hand-
gelenks denken. Die betrof-
fenen Patienten erwachen
meist nach kurzem Schlaf mit
dem Gefühl geschwollener
oder gespannter Hände.
Durch Massieren oder Schüt-
teln verschwinden die Be-

schwerden, um kurze Zeit
später wiederum den Schlaf
zu stören. Tagsüber bestehen
meist keinerlei Symptome.

Verantwortlich für diese

merkwürdige Erscheinung,
die in der Fachsprache als

Karpaltunnelsyndrom be-
zeichnet wird, kann ein
zurückliegender Handge-
lenksbruch, eine Arthrose,
hormonelle Störung oder ei-

ne Überbeanspruchung im
Alltag (etwa Putzarbeiten
oder Gehen an Stöcken) sein.
Die Behandlung besteht vor-
erst in einer Ruhigstellung
des Handgelenks mit einer
gepolsterten Vorderarmschie-
ne während der Nacht. Gele-

gentlich hilft eine Spritze an
der Stelle der Nervenein-
engung. Es ist wenig sinnvoll,
die Beschwerden allzu lange
zu erdulden. Durch einen
kleinen operativen Eingriff in
örtlicher Betäubung kann der

geplagte Nerv aus seinem
Engnis befreit werden. Die
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